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Zusammenfassung 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen des 5. Ab-
schnitts „Genetische Untersuchungen im Arbeits-
leben“ sind überflüssig. Durch sie würde ein Re-
gelwerk geschaffen, obwohl sich die Frage nach 
der Zulässigkeit entsprechender Tests bereits 
heute auch ohne gesetzliche Regelungen beant-
worten lässt. Das Arbeitsrecht ist ohnehin schon 
überreguliert und übermäßig undurchsichtig. Die 
im Zusammenhang mit genetischen Untersu-
chungen entstehenden arbeitsschutz- und ar-
beitsrechtlichen Fragen können nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen ohne weiteres gelöst 
werden. 
 
Entscheidend für die Frage der Zulässigkeit von 
genetischen Untersuchungen vor und nach Be-
gründung des Beschäftigungsverhältnisses ist, ob 
der Arbeitgeber ein objektiv berechtigtes und 
schutzwürdiges Interesse hat, die aktuelle Eig-
nung des Beschäftigten für den zu besetzenden 
Arbeitsplatz oder die zu leistende Arbeit festzu-
stellen. Nach heute wohl herrschender Auffas-
sung ist die genetische Untersuchung auch ohne 
gesetzliche Regelung grundsätzlich unzulässig. 
Ausnahmen werden in Einzelfällen zugelassen, 
wenn sie dem Schutz des betroffenen Arbeit-
nehmers selbst oder bei verantwortungsvollen 
Tätigkeiten dem Schutzbedürfnis anderer Perso-
nen dienen.  
 
Die im 5. Abschnitt vorgeschlagenen Regelungen 
sind zudem nicht erforderlich. Im Bereich der ar-
beitsmedizinischen Untersuchungen werden zur-
zeit keine bzw. nur sehr wenige genetische Un-
tersuchungen durchgeführt. Ein Trend zur ver-
stärkten Durchführung von genetischen Untersu-
chungen ist zudem aus unserer Sicht nicht aus-
zumachen.  
 
Im Übrigen wird durch die Hintertür des Gendiag-
nostikgesetzes versucht, das deutsche Antidis-
kriminierungsrecht weiter auszudehnen und noch 
mehr Rechtsunsicherheit zu schaffen, soweit bei-
spielhaft nicht nur auf die genetische Disposition 
des Betroffenen, sondern auch die seiner Ver-
wandten abgestellt wird. 
 

Im Einzelnen 
 
� Gemäß § 20 Abs. 4 GenDG gilt unter ande-

rem §  10 GenDG für genetische Untersu-

chungen und Analysen zum Arbeitsschutz 
entsprechend. Diese entsprechende Geltung 
des § 10 GenDG ist zu streichen. Der Ar-
beitgeber bzw. der von ihm beauftragte Ar-
beitsmediziner kann nach Veranlassung ei-
ner arbeitsmedizinisch relevanten geneti-
schen Untersuchung nicht für die anschlie-
ßende genetische Beratung (z.B. genetische 
Beratung zu einem aus arbeitsmedizinischen 
Gründen diagnostizierten alpha-1-
Antitrypsinmangel) des Probanden nach § 10 
verantwortlich sein, diese veranlassen oder 
sie bezahlen. Diese Beratung liegt aus-
schließlich im Interesse des Beschäftigten 
und hat nichts mehr mit arbeitsschutzrechtli-
chen Maßnahmen zu tun. 

 
� Mit § 21 GenDG soll ein umfassendes ar-

beitsrechtliches Benachteiligungsverbot ein-
geführt werden. Danach darf der Arbeitgeber 
u. a. bei der Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses Beschäftigte nicht wegen 
ihrer genetischen Eigenschaften benachteili-
gen. Dies gilt auch, wenn sich Beschäftigte 
weigern, genetische Untersuchungen oder 
Analysen bei sich vornehmen zu lassen oder 
die Ergebnisse bereits vorgenommener ge-
netischer Untersuchungen oder Analysen zu 
offenbaren.  

 
Fraglich ist, ob der Arbeitgeber einen Bewerber 
aufgrund seiner in einer arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchung vor oder im Rahmen der 
Einstellungsuntersuchung erhobenen arbeitsme-
dizinisch relevanten genetischen Eigenschaft ab-
lehnen darf, wenn er deshalb den geplanten Ar-
beitsplatz aus arbeitsmedizinischen Gründen 
nicht gefahrlos einnehmen kann, oder ob der 
Bewerber eingestellt und an einem anderen Ar-
beitsplatz beschäftigt werden muss, da er wegen 
seiner genetischen Eigenschaft nicht benachtei-
ligt werden darf.  
 
Fraglich ist auch, welche Konsequenzen es hat, 
wenn ein Bewerber eine arbeitsmedizinisch etab-
lierte genetische Untersuchung im Rahmen des 
Einstellungsprozesses ablehnt und der Arbeits-
mediziner in diesem Fall keine sichere Einschät-
zung über die Eignung für einen bestimmten Ar-
beitsplatz abgeben kann. Steht die Eignung nicht 
fest, darf es keinen Einstellungszwang geben. 
Dies widerspricht dem Schutz Dritter und dem 
Schutz des Bewerbers. 
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